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I. 
4. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 

Studiengang Master of Music Gesang mit den Profilen Oper 
und Konzert an der Hochschule für Musik und Tanz Köln 

vom 13.09.2017 
 
Auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 Kunsthochschulgesetz 
(KunstHG) vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.06.2016 (GV.NRW. S.310), 
beschließt die Hochschule für Musik und Tanz Köln 
folgende Änderungen der Prüfungsordnung des o. g. 
Studienganges: 

Artikel 1 
 
In § 5 Absatz 1 erhält Satz 3 folgende Fassung: 
„Das Zeugnis weist aus: 

a. die Abschlussnote 
b. das Bewertungsergebnis der Modulprüfung des 

Kernmoduls 
c. das Bewertungsergebnis der künstlerisch-

praktischen Anteile der Masterarbeit (§ 21 
Absatz 8) 

d. das Bewertungsergebnis der schriftlichen 
Anteile der Masterarbeit (§ 21 Absatz 9).“ 

 
§ 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Abschlussnote des Studienganges „Master of 
Music Gesang“ setzt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der Noten aus folgenden Prüfungen zusammen: 
- Modulprüfung im Kernmodul (einfach gewichtet) 
- besondere Modulprüfung der Masterarbeit – 
künstlerisch-praktischer Anteil - (vierfach gewichtet) 
- besondere Modulprüfung der Masterarbeit – 
schriftlicher Anteil - (einfach gewichtet).“ 
 
§ 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
„(4) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus: 

a. der Modulprüfung des Kernmoduls und 
b. einer Masterarbeit gemäß § 21.“ 

 
In § 21 Absatz 3 wird der zweite Satz gestrichen. 
§ 21 Absatz 8 erhält folgende Fassung:  
„(8) Die künstlerisch-praktischen Anteile der Masterarbeit 
werden von mindestens drei Prüferinnen bzw. Prüfern 
abgenommen und bewertet. Der Prüfungsausschuss 
bestellt hierfür eine Prüfungskommission aus mindestens 
drei Prüfenden, deren Vorsitz nicht durch die betreuende 
Fachdozentin bzw. den betreuenden Fachdozenten 
wahrgenommen werden darf. 
Die Note für die künstlerisch-praktischen Anteile der 
Masterarbeit als arithmetisches Mittel der 
Einzelbewertungen geht mit vierfacher Gewichtung in die 
Berechnung der Abschlussnote ein.“ 

 
§ 21 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 
„(9) Die schriftlichen Anteile der Masterarbeit werden von 
zwei Gutachterinnen bzw. Gutachtern bewertet. Diese 
bestellt der Prüfungsausschuss. Die betreuende 
Dozentin/der betreuende Dozent wird als 
Zweitgutachterin bzw. Zweitgutachter bestellt. Die 
Bewertung der schriftlichen Anteile der Masterarbeit ist 
schriftlich zu begründen. Beträgt die Notendifferenz 
zwischen den beiden Gutachterinnen bzw. Gutachtern 
nicht mehr als 2,0, ergibt sich als Note das arithmetische 
Mittel aus den Einzelnoten, falls beide mindestens 
„ausreichend“ lauten. Beträgt die Notendifferenz mehr 
als 2,0 oder bewertet einer der Gutachterinnen bzw. 
Gutachtern mit „nicht bestanden“ (5,0) wird von der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine dritte 
Gutachterin bzw. ein dritter Gutachter bestimmt und die 
Note wird mit dem arithmetischen Mittel aus den zwei 
besseren Noten bewertet. Eine mindestens 
„ausreichende“ Bewertung ist ausgeschlossen, wenn zwei 
der drei Gutachterinnen bzw. Gutachter mit der Note 
„nicht bestanden“ (5,0) bewerten. Die Note für die 
schriftlichen Anteile der Masterarbeit geht mit einfacher 
Gewichtung in die Berechnung der Abschlussnote ein.“ 
§ 21 Absatz 10 erhält folgende Fassung: 
„(10) Ein mit „nicht bestanden“ (5,0) bestandener Teil der 
Masterarbeit kann einmal wiederholt werden (§ 11 
Absatz). Eine Wiederholung des bestandenen 
Prüfungsteils ist nicht zulässig. Für die Wiederholung soll 
ein neues Thema gewählt werden. 
 
 

Artikel 2 
Diese Änderungsordnung der Prüfungsordnung tritt am 
Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates 
vom 13.09.2017 
Köln, den 13.09.2017 
 
 
Der Rektor 
Prof. Dr. Heinz Geuen 
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II. Satzung des Studierendenwerks Aachen in der Fassung 
vom 

11.07.2017
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